
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe Nr. 16/2021, 27.07.2021 
 
 

I. 
Hochwasserhilfe 

 

Zur Unterstützung der von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen informiert die BRAK über Hilfsangebote und über Möglichkeiten, wie Sie 
betroffene Kolleginnen und Kollegen unterstützen können. Auf einer Sonderseite und 
im Sondernewsletter hat die BRAK wichtige Informationen (Spendenaufrufe, 
Soforthilfe, steuerliche Hilfen) zusammengestellt. Der aktuelle BRAK-Podcast 
befasst sich in seiner Sonderausgabe mit der Hochwasserkatastrophe.  
 
Auch der DAV informiert über verschiedene Angebote zur Unterstützung der 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Zudem bietet der DAV ab sofort eine 
telefonische Hotline +49 30 726 152 – 210 an. Ferner können sich die Kolleginnen 
und Kollegen mit Fragen an die folgende Mailadresse wenden: 
hochwasser@anwaltverein.de. 
 
 
 

II. 
Aufruf für die Besetzung des Prüfungsausschusses ReFa/ReNo  

Bückeburg 
Gesucht wird 1 stellvertretendes Arbeitnehmermitglied für die Amtszeit 

15.09.2021 bis 31.07.2026 
 

Für die Abnahme der Zwischen- und Abschlussprüfungen der Rechtsanwalts- bzw. 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten wird 1 stellvertretendes 
Arbeitnehmermitglied für die Besetzung des Prüfungsausschusses Bückeburg 
gesucht.  
 

https://brak.de/zur-rechtspolitik/national/aktuelles/hochwasserhilfe-aufruf-der-rak-koblenz
https://brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2021/sondernewsletter-v-2372021/
https://brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2021/sondernewsletter-v-2372021/brak-podcast-sonderausgabe-zur-hochwasserkatastrophe/
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/anwaeltinnen-anwaelte/vereinsarbeit/hochwasserhilfe-dav
mailto:hochwasser@anwaltverein.de
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Bitte fragen Sie in Ihren Kanzleien wer Interesse hat und melden Sie uns geeignete 
Kandidatinnen und Kandidaten mit kurzem Lebenslauf gern via beA oder E-Mail: 
info@rakcelle.de. 
 
Zur Information: 
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass gemäß § 40 Abs. 6a BBiG Prüfende von der 
Erbringung der Arbeitsleistung freizustellen sind, wenn es zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der ihnen durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist 
und wichtige betriebliche Belange nicht entgegenstehen.  
 
 
 

III. 
9. Soldan Moot zur anwaltlichen Berufspraxis 2021 

– Kolleginnen und Kollegen gesucht 
 

Der Hans Soldan Moot zur anwaltlichen Berufspraxis geht in die neunte Runde. 
Jedes Jahr wird anhand eines fiktiven Falls ein deutsches (zivilrechtliches) 
Gerichtsverfahren simuliert, um den Studierenden frühzeitig einen Einblick in die 
abwechslungsreiche Tätigkeit der anwaltlichen Tätigkeit zu geben.  
 

Es ist geplant, dass die mündlichen Verhandlungen vom 07. - 09.10.2021 als 
Präsenzveranstaltung mit einem vielfältigen Rahmenprogramm sowie parallel dazu 
Alternativen zum jeweiligen eventuellen Infektionsgeschehen stattfinden. 
 
Für den 9. Soldan Moot werden wieder Kolleginnen und Kollegen gesucht, die als 
Korrektoren, Juroren oder Richterinnen und Richter zur Verfügung stehen. Jeder 
Korrektor bekommt zwei aufeinander bezugnehmende Kläger- und 
Beklagtenschriftsätze.  
 

Die Klageschriftsätze müssen bis Donnerstag, den 05.08.2021 und die 
Klageerwiderungen bis Donnerstag, den 09.09.2021 im Lehrstuhl eingehen. Die 
Bewertungen dieser Schriftsätze müssten dann bis Donnerstag, den 30.09.2021 
erfolgen. Zudem werden für die mündlichen Verhandlungen von Donnerstag, den 
07.10.2021 bis Samstag, den 09.10.2021 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
gesucht, die als Richterinnen oder Richter oder Jurorinnen oder Juroren mitwirken. 
 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte https://soldanmoot.de/. Dort können Sie 
sich auch registrieren. 
 
 
 

IV. 
Forschungsvorhaben zum elektronischen Rechtsverkehr 

 

Der Promotionsstudent Simon Ulrich, Mitglied im Programm eJuNi (elektronische 
Justiz Niedersachsen) des Niedersächsischen Justizministeriums, hat uns gebeten, 
ihn bei der Praxiserhebung seiner Dissertation (Leibniz Universität Hannover) zu 
unterstützen. 

mailto:info@rakcelle.de
https://soldanmoot.de/
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Der Titel der von Herrn Prof. Dr. Christian Wolf betreuten Dissertation lautet:  
 

„Der elektronische Rechtsverkehr zwischen Anwaltschaft und Gericht. 
 

Ein Spannungsfeld zwischen Effizienz und Akzeptanz. 
 

Eine Untersuchung am Beispiel der ordentlichen Gerichtsbarkeit in der 
Niedersächsischen Justiz“ 

 
Ziel der Praxisbefragung ist die Erhebung der Art und Weise der Nutzung des 
elektronischen Rechtsverkehrs unter Einbeziehung des beA durch die Anwaltschaft 
sowie etwaigen gesetzgeberischen Veränderungsbedarfs.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie diese auch für die Anwaltschaft interessante 
Erhebung mit Ihrer Teilnahme unterstützen würden. 
 
Die Umfrage finden Sie hier.  
 
Eine Teilnahme ist bis zum 30.09.2021 möglich. Die Befragung erfolgt anonym und 
nur zu Forschungszwecken. Es werden zu keiner Zeit personenbezogene Daten 
erhoben. Ein Rückschluss auf bestimmte Befragungsteilnehmer:innen ist nicht 
möglich. 
 
 
 

V. 
2022 aktive Nutzungspflicht beA 

 

Ab dem 01.01.2022 gilt die aktive Nutzungspflicht. Ab dann sind Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte flächendeckend verpflichtet, den Gerichten Dokumente 
elektronisch zu übermitteln. Ausnahmen gelten bereits in Schleswig-Holstein und 
Bremen. Weitergehende Informationen rund um die Nutzungspflicht erhalten Sie hier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise finden Sie auch auf 
unserer Homepage. 
 

https://www.umfrageonline.com/s/cf15f4f
https://www.brak.de/fuer-anwaelte/bea-das-besondere-elektronische-anwaltspostfach/
http://www.rakcelle.de/anwaelteN/aktuelles.htm
http://www.rakcelle.de/anwaelteN/veranstaltungen.htm
https://www.rakcelle.de/

